
Vereinbarung zwischen den Nutzer*innen des Naturfreundehauses Rosshau und
dem Vorstand der Naturfreunde Stuttgart e.V.

Name, Vorname

Anschrift

Telefon, email

Mitglied, Organisation

Die zeitweilige Überlassung des Naturfreundehauses beinhaltet folgende Bedingungen:

1. Die ordnungsgemäße Übergabe erfolgt durch eine(n) Beauftragten/Beauftragte des Vorstandes.
2. Das Haus und die Außenanlage müssen so hinterlassen werden, wie sie angetroffen wurden:
    in einem geordneten Zustand.
3. Der Aufenthalt für Veranstaltungen im Gelände ist bis 22 Uhr begrenzt. Nach 22 Uhr ist jeglicher
    Lärm zu vermeiden.
4. Ab 21:45 Uhr ist jegliche Veranstaltung nur innerhalb des Gebäudes erlaubt.
5. Musikveranstaltungen, insbesondere mit Verstärkeranlagen, sind nur bei geschlossenen
    Fenstern im Innenraum zulässig und mit dem Vorstand abzustimmen.
6. Die An- und Abfahrten mit Kraftfahrzeugen ist so zu gestalten, dass die Nachbarschaft nicht
    übermäßig gestört wird. Die Anreise mit dem Fahrrad dient dem Umweltgedanken.
7. Bei Veranstaltungen, die über 22 Uhr hinausgehen, ist darauf zu achten, dass dem Umweltge
    danken der Naturfreunde Rechnung getragen wird. Natur, Mensch und Umwelt bedeuten gegen
    seitige Achtung, Rücksichtnahme und Wertschätzung.

Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mieträume zur Durchführung von Veranstaltungen zu nutzen, auf      de-
nen rechtsextremes, rassistisches, antisemitisches oder sonstiges antidemokratisches Gedankengut  darge-
stellt und/oder verbreitet wird, sei es von dem Mieter selbst oder von Besuchern der Veranstaltung. Sollte
durch Teilnehmende der Veranstaltung gegen vorgenannte Bestimmungen verstoßen werden, hat der Mie-
ter für die Unterbindung der Handlung Sorge zu tragen, ggf. unter Anwendung des Hausrechts.
Der Vermieter und dessen Beauftragte sind jederzeit berechtigt, das überlassene Vertragsobjekt zu betre-
ten und zu besichtigen, um sich von der vertragsgemäßen Nutzung zu überzeugen und bei Verstößen ge-
gen diesen Vertrag oder gegen Strafgesetze die Veranstaltung zu beenden.

Die Naturfreunde und ihre Gäste sind verpflichtet, diese Regeln einzuhalten.

Gastraum / Zimmer-Nr. Dauer:

Degerloch, den .................... Nutzer/Nutzerin: .............................................................    

Ortsgruppe Stuttgart e.V., Stadtteilgruppe Degerloch


